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Ferkelaufzuchtanlage Stolpen
Schriftliche Anfrage vom 3. Februar 2021

Sehr geehrte Frau Körner,

lhre Fragen beantworte ich wie folgt:

1. Das Landratsamt erhielt von dem Vorfall vom 9. Aoril 2019 Kenntnis durch eine an das
Sekretariat des Umweltamtes gerichtete E-Mail. Zu diesem Zeitpunkt war die Gülleeinlei-
tung bereits mehrere Stunden beendet. Auch eine Wasserprobenahme war nicht mehr
möglich, nachdem die Schadstoffiahne bereits abgeflossen war. Die Kontaktaufnahme zu
den Anzeigeerstattern ergab, dass Wasserproben vom Zeitpunkt der Einleitung existieren.
Verursacher und Stoff - eingeleitete Gülle - standen fest. Die rechtliche Würdigung der
Proben, Fotos und Zeugenaussagen als Beweismittel obliegt allein der Justiz.

2. Das Landratsamt hat bei der Polizei Strafanzeige gestellt und umfassend zum Vorgang in-
formiert. Es hat die Dokumentation des durchgeführten Ortstermins übergeben, die unter
anderem Fotos der Gülleablaufbahn in das Gewässer und Aussagen der vor Ort ange-
troffenen Mitarbeiter der Ferkelaufzuchtanlage zu Ursache und Verlauf der Gülleeinleitung
enthielt. Weitere Abstimmungen mit der Polizei hat es zu den Untersuchungsparametern
der Proben gegeben.

3. Eine Strafverurteilung existiert nicht, allerdings ein einschlägiger Bußgeldbescheid, gegen
den der Adressat vor dem Amtsgericht Döbeln Einspruch eingelegt hatte. Der Bescheid
war dem Landratsamt zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bekannt.

4. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltamtes sind zum Vorgehen bei derartigen
Vorfällen informiert und geschult. Selbstverständlich wurde das Gerichtsverfahren umfas-
send ausgewertet. Dabei stand die Notwendigkeit schnellen Handelns und enger Abstim-
mung mit den Strafverfolgungsbehörden im Vordergrund. Den Vorwurf der Nachlässigkeit
weist der zuständige Geschäftsbereich zurück. Insbesondere die Sicherung beweiskräfti-
ger Wasserproben war zum Zeitpunkt der Kenntniserlangung nicht mehr möglich.
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5. lm Ergebnis der Auswertung hat das Umweltamt eine Handlungsempfehlung erarbeitet,
geplant sind Arbeitsberatungen mit den Strafverfolgungsbehörden. Entscheidend bei der-
artigen Vorfällen ist aber die schnelle Präsenz und Beweissicherung vor Ort. Deshalb ist
die Information der Polizei über die 110 notwendig und richtig. Sie kann bei Bedarf über
den Diensthabenden für außergewöhnliche Ereignisse (DAE) beim Landratsamt auch die
Rufbereitschaft des Gewässerschutzes aktivieren.

6. Umweltbehörden und Polizeivollzugsdienst sichern Beweise nach dem Prinzip der Orts-
und Sachnähe. Führen Ermittlungen der Umweltbehörden zum Verdacht einer Umwelt-
straftat, übergibt die Umweltbehörde den Vorgang an die Staatsanwaltschaft, die - ggf.
unter Einbeziehung der Umweltbehörden und des Polizeivollzugsdienstes - über das wei-
tere Vorgehen entscheidet.

7. Für die Beweissicherung sind sowohl die Umwelt- als auch die Strafverfolgungsbehörden
zuständig.

8. Der Prüfbescheid hat die Rechtswirkung einer unbefristeten Baugenehmigung. Die Anlage
genießt Bestandsschutz. Weiterer - insbesondere immissionsschutzrechtlicher - Geneh-
migungen bedarf es bei der im derzeitigen Umfang betriebenen Ferkelaufzucht nicht.

9. Eine Schließung der Anlage auf der Grundlage des $ 80 SächsBO wäre nach aKueller
Sachlage willkürlich und rechtswidrig.

10. Bei einer Erweiterung der Anlage könnte der Antragsteller einen Privilegierungstatbestand
als landwirtschaftlicher Betrieb beanspruchen. Diese Privilegierung ist allerdings an kon-
krete Voraussetzungen gebunden. Die dafür notwendigen Nachweise liegen dem Land-
ratsamt bislang nicht vor.

11. Eine Anlagenerweiterung in einem Umfang, wie sie der Entwurf des Bebauungsplans vor-
sieht, wäre in einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen. Es
beinhaltet zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung.

12. Das Landratsamt als Vollzugsbehörde prüft die Zuverlässigkeit eines Betreibers bei kon-
kreten Anhaltspunkten unabhängig von Genehmigungsverfahren. Die Anforderungen an
eine Versagung sind allerdings hoch. Die hier in Rede stehenden Sachverhalte erfüllen
diese Anforderungen nicht.

Mit freundlichen Grüßen
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